SPENDEN:

Wenn Sie für die Gründung des Katzenhauses zweckgebunden spenden möchten, bitte als Verwendungszweck  „ Katzenhaus “ angeben. Die Spende wird dann ausschliesslich für das Katzenhaus verwendet. 
Wir sind ein als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannter Verein.
Zuwendungen sind steuerabzugsfähig.

Sie erhalten über Ihren Spendenbetrag
eine Spendenbescheinigung zugesandt,
in Absprache auch eine Jahresbescheinigung. 
Falls eine Spendenbescheinigung gewünscht wird einfach den vollen Namen, sowie die komplette Adresse auf die Überweisung schreiben!

Straßenkatzen Rhein-Erftkreis e.V.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
BLZ 370 606 15
Konto-Nr 0006 319 629
MITGLIEDSCHAFT:
Sie sind uns als aktives oder förderndes Mitglied willkommen.
Bei Interesse nehmen Sie per E-Mail oder Telefon Kontakt auf und fordern unsere
Vereinssatzung sowie ein Aufnahmeformular an. Der Jahresbeitrag beträgt 30 Euro. Rentner, Schüler
und Bedürftige können nach Absprache einen variabel Beitrag entrichten oder befreit werden. 

PATENSCHAFTEN FÜR KATZEN:
Alte oder besonders scheue Katzen sind sehr schwer vermittelbar bzw. wir möchten diesen oft besonders
hilfsbedürftigen Tieren einen Umzug nicht mehr zumuten und sie an ihrer Pflegestelle belassen.
Durch die Übernahme einer Patenschaft für eine Gnadenbrotkatze kann die finanzielle Belastung
der Pflegestelle gemildert werden.

PATENSCHAFT FÜR EINE BETREUUNGS-STELLE:
Falls Sie zu einer der Betreuungsstellen eine besondere Beziehung haben, könnte die Patenschaft
z.B. in der Übernahme der Futter- oder Instandhaltungskosten einer Betreuungsstelle bestehen.
Sie können aber auch die regelmäßige Versorgung der Tiere einer Betreuungsstelle aktiv übernehmen.

Die Katzen und wir danken für Ihre Hilfe!
